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RESOLUTION 57/79 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 107 Stimmen bei 41 Gegenstimmen und 21 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)155. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Oman, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, 
Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, 
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, 
Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tune-
sien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam. 

 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Jugoslawien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien 
(Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Indi-
en, Irland, Israel, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Mauritius, Pakistan, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Tadschikistan, Ukraine, 
Usbekistan, Zypern. 

57/79. Nukleare Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklearen 
Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. Dezem-
ber 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom 
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P 
vom 1. Dezember 1999, 55/33 T vom 20. November 2000 und 
56/24 R vom 29. November 2001 über nukleare Abrüstung, 

 
155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, Bur-
kina Faso, Burundi, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik 
Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Ghana, 
Guinea, Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jordanien, 
Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marshallinseln, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Panama, Papua-
Neuguinea, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Swasiland, Thai-
land, Tonga, Uganda, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Viet-
nam. 

 in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen 
Gemeinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen und der Schaffung einer kernwaffenfreien Welt, 

 eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972 über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakte-
riologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen156 und das Übereinkom-
men von 1993 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen157 bereits Rechtsordnungen für das 
vollständige Verbot von biologischen beziehungsweise chemi-
schen Waffen geschaffen haben, und entschlossen, ein Über-
einkommen über das Verbot der Entwicklung, Erprobung, Her-
stellung, Lagerung, Ausleihung, Weitergabe, des Einsatzes und 
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen und über deren 
Vernichtung herbeizuführen und möglichst bald ein solches in-
ternationales Übereinkommen zum Abschluss zu bringen, 

 in der Erwägung, dass nunmehr die Voraussetzungen für die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Welt gegeben sind, und beto-
nend, dass konkrete praktische Schritte unternommen werden 
müssen, um dieses Ziel zu erreichen, 

 eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung158, der ersten Sonderta-
gung über Abrüstung, in der die dringende Aushandlung von 
Übereinkünften über die Einstellung der qualitativen Verbesse-
rung und Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen und die 
Erstellung eines umfassenden Stufenprogramms, nach Mög-
lichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittweisen und aus-
gewogenen Reduzierung der Kernwaffen und ihrer Trägersy-
steme gefordert wird, das so bald wie möglich zu ihrer endgül-
tigen und vollständigen Beseitigung führt, 

 feststellend, dass die Vertragsstaaten des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen159 erneut ihre Überzeugung 
bekundet haben, dass der Vertrag ein Eckpfeiler der Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung ist, und 
dass die Vertragsstaaten bekräftigt haben, wie wichtig der Be-
schluss über die Stärkung des Prozesses zur Überprüfung des 
Vertrags160, der Beschluss über die Grundsätze und Ziele der 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrü-
stung160, der Beschluss über die Verlängerung des Vertrags160 
und die Resolution über den Nahen Osten160 sind, die von der 
Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Überprüfung und 

 
156 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. 
157 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenund-
vierzigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I. 
158 Resolution S-10/2. 
159 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
160 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Trea-
ty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang. 
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Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen verabschiedet wurden, 

 von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrü-
stung in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung sowie von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird, 

 erfreut über das Inkrafttreten des Vertrags über die Reduzie-
rung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen 
(START I)161, dessen Vertragsstaaten Belarus, Kasachstan, die 
Russische Föderation, die Ukraine und die Vereinigten Staaten 
von Amerika sind, 

 erneut das baldige Inkrafttreten des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen162

 fordernd, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Unterzeich-
nung des Vertrags über die Reduzierung der strategischen Of-
fensivwaffen ("Moskauer Vertrag") durch die Vereinigten Staa-
ten von Amerika und die Russische Föderation163, der einen 
bedeutenden Schritt zur Reduzierung der von ihnen stationier-
ten strategischen Kernwaffen darstellt, und gleichzeitig weitere 
unumkehrbare und einschneidende Reduzierungen ihrer 
Kernwaffenbestände fordernd, 

 sowie mit Befriedigung von den einseitigen Maßnahmen 
Kenntnis nehmend, welche die Kernwaffenstaaten zur Begren-
zung der Kernwaffen ergriffen haben, und sie zu weiteren der-
artigen Maßnahmen ermutigend, 

 in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multila-
terale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander ergän-
zen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Verhand-
lungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können, 

 in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unter-
stützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den 
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen so-
wie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen innerhalb der 
Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über ein solches 
internationales Übereinkommen zu erzielen, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des 
Einsatzes von Kernwaffen vom 8. Juli 1996164 und erfreut dar-
über, dass alle Richter des Gerichtshofs einstimmig bekräftigt 
haben, dass eine Verpflichtung aller Staaten besteht, die Ver-
handlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren 
Aspekten und unter strenger und wirksamer internationaler 

 
161 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (Veröffentli-
chung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.92.IX.1), Anhang II. 
162 Siehe Resolution 50/245. 
163 Siehe CD/1674. 
164 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226. 

Kontrolle in gutem Glauben zu führen und zu einem Abschluss 
zu bringen, 

 eingedenk der Ziffer 114 und der anderen maßgeblichen 
Empfehlungen im Schlussdokument der vom 29. August bis 
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen zwölf-
ten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder165, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen 
wird, mit Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der 
1998 Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur nuklearen 
Abrüstung und letztendlichen Beseitigung der Kernwaffen in-
nerhalb einer festgelegten Frist aufnehmen soll, 

 unter Hinweis auf Ziffer 72 des Schlussdokuments der drei-
zehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder, die am 8. und 9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) 
abgehalten wurde166, 

 eingedenk der Grundsätze und Leitlinien für die Schaffung 
kernwaffenfreier Zonen, die von der Abrüstungskommission 
auf ihrer Arbeitstagung 1999 verabschiedet wurden167, 

 unter Begrüßung der Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen168, in der die Staats- und Regierungschefs den Be-
schluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenvernich-
tungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen und 
keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels außer Acht zu 
lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale Kon-
ferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung ato-
marer Gefahren aufzuzeigen, 

 bekräftigend, dass die Staaten im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen bei der Beilegung ihrer Streitigkeiten in 
den internationalen Beziehungen den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen unterlassen sollen, 

 im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Hand-
lungen Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, 
zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden Notwen-
digkeit, diese Gefahr durch abgestimmte internationale Bemü-
hungen unter Kontrolle zu bringen und zu überwinden, 

 1. erkennt an, dass angesichts der jüngsten politischen 
Entwicklungen nunmehr für alle Kernwaffenstaaten die Zeit ge-
kommen ist, wirksame Abrüstungsmaßnahmen zu ergreifen, mit 
dem Ziel, die Beseitigung der Kernwaffen zu erreichen; 

 2. erkennt außerdem an, dass eine echte Notwendigkeit 
besteht, die Bedeutung von Kernwaffen in den strategischen 
Doktrinen und der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das 
Risiko eines Einsatzes dieser Waffen auf ein Mindestmaß zu 
beschränken und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung 
zu erleichtern; 

 
165 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
166 A/54/917-S/2000/580, Anlage. 
167 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang I. 
168 Siehe Resolution 55/2. 
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 3. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, die 
qualitative Verbesserung sowie die Weiterentwicklung, Herstel-
lung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und ihren 
Einsatzsystemen sofort einzustellen; 

 4. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, als Interimsmaßnahme ihre Kernwaffen aus dem 
Alarmbereitschaftszustand zu nehmen und umgehend zu deak-
tivieren und weitere konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Einsatzfähigkeit ihrer Kernwaffensysteme weiter zu reduzieren; 

 5. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nuklea-
re Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame Maß-
nahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit dem Ziel, 
die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu erreichen; 

 6. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollständi-
gen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechtsver-
bindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich ge-
meinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen zu 
verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international 
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem den 
Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den Nicht-
einsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen 
gegeben werden; 

 7. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in 
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nuklea-
ren Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen über 
weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen aufzu-
nehmen; 

 8. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz 
der Unumkehrbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrüstung 
und der Rüstungskontroll- und Rüstungsreduzierungsmaßnah-
men für Kernwaffen und verwandte Waffen Anwendung findet; 

 9. begrüßt das positive Ergebnis der Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die vom 24. April bis 
19. Mai 2000 in New York abgehalten wurde169; 

 10. begrüßt außerdem die unmissverständliche Verpflich-
tung, die die Kernwaffenstaaten in dem Schlussdokument der 
Überprüfungskonferenz eingegangen sind, die vollständige Be-
seitigung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem 
Ziel der nuklearen Abrüstung, zu der sich alle Vertragsstaaten 
nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben170, sowie die 
Bekräftigung der Vertragsstaaten, dass die vollständige Beseiti-
gung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie gegen den 
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen bie-

 
169 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non- 
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I und II)). 
170 Ebd., Teil I, Abschnitt "Article VI and eighth to twelfth preambular pa-
ragraphs", Ziffer 15:6.  

tet171, und fordert die vollinhaltliche und wirksame Durchfüh-
rung der in dem Schlussdokument festgelegten Schritte; 

 11. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, eine 
weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen auf 
Grund einseitiger Initiativen und als festen Bestandteil des Pro-
zesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklearen Ab-
rüstung durchzuführen; 

 12. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen in 
der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminierenden, 
multilateralen und international und wirksam verifizierbaren 
Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Mate-
rial für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auf der 
Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators172 und des dar-
in enthaltenen Mandats; 

 13. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf, 
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige 
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag ent-
hält, mit dem Ziel, sie innerhalb von fünf Jahren abzuschließen; 

 14. fordert den Abschluss eines oder mehrerer internatio-
naler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsgaran-
tien für Nichtkernwaffenstaaten; 

 15. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die 
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot 
von Nuklearversuchen162; 

 16. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Abrüstungs-
konferenz auf ihrer Tagung 2002 nicht in der Lage war, einen 
Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen, wie in 
der Resolution 56/24 R der Generalversammlung gefordert; 

 17. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf, mit 
Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der sich Anfang 
2003 mit der nuklearen Abrüstung befassen und Verhandlungen 
über ein Stufenprogramm zur nuklearen Abrüstung und zur 
letztendlichen vollständigen Beseitigung der Kernwaffen auf-
nehmen soll; 

 18. fordert, dass möglichst bald eine internationale Konfe-
renz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten einberufen 
wird, die konkrete Maßnahmen für nukleare Abrüstung benen-
nen und behandeln soll; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 20. beschließt, den Punkt "Nukleare Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

 
171 Ebd., Abschnitt  "Article VII and the security of non-nuclear-weapon 
States", Ziffer 2.  
172 CD/1299. 




